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§ 1 
Name und Sitz 

 
(1) Der Verein führt den Namen 

 
„Bundesingenieurkammer“ e.V. - BIngK 

Bundesgemeinschaft der 
Ingenieurkammern Deutschlands 

Körperschaften des öffentlichen Rechts 
 

 Er ist in das Vereinsregister eingetragen.  
 
(2) Sitz der Bundesingenieurkammer (BIngK) und Gerichtsstand ist Berlin. 
 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 
Aufgaben und Ziele 

 
(1) Die BIngK hat unter Beachtung der für die Mitgliedskammern geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen die Aufgaben: 
 

- die berufspolitischen Belange der Ingenieure und das Ansehen des Be-
rufsstandes in der Gesellschaft zu wahren und zu fördern, 

- die Belange der Mitgliedskammern auf Bundesebene, auf europäischer 
und auf internationaler Ebene zu vertreten und zur Geltung zu bringen, 

- die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch der Mitgliedskammern 
zu fördern. 

 
(2)  Sie hat unter Berücksichtigung von § 2 Abs. 1 insbesondere die folgenden Auf-

gaben: 
 

1. die Mitgliedskammern über alle den Rahmen der Bundesländer überschrei-
tenden wichtigen Vorgänge im Ingenieurwesen und die damit zusammen-
hängenden politischen, gesellschafts-, bildungs- und berufspolitischen Fra-
gen zu unterrichten, 

2. eine Meinungsbildung der Mitgliedskammern in allen Angelegenheiten des 
Ingenieurwesens zu bewirken, deren Auffassung gegenüber der Allgemein-
heit, den gesetzgebenden Institutionen, Körperschaften und Behörden auf 
Bundesebene darzustellen und zu vertreten,  

3. Grundlagen für Regelungen zur Berufsausübung, einheitliche Berufsbilder 
und Tätigkeitsbereiche für Ingenieure in Deutschland und in Europa sowie 
ein bundesweites Ingenieurverzeichnis zu erarbeiten und/oder daran mitzu-
wirken, 
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4. Kontakte zu Ingenieurkammern, Ingenieurverbänden und -vereinen sowie 
Organisationen aus dem Bereich des Ingenieurwesens sowohl in Deutsch-
land als auch auf internationaler Ebene auszubauen und zu pflegen, soweit 
dies den Interessen ihrer Mitgliedskammern und deren Mitgliedern dient. 

 
(3) Die BIngK verfolgt keine eigenwirtschaftlichen, parteipolitischen oder konfessio-

nellen Interessen.  
 Der Zweck des Vereins ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb aus-
 gerichtet. Er dient allen Ingenieuren in Deutschland. 
 
 

§ 3 
Mitgliedschaft 

 
(1)  Mitglieder (Mitgliedskammern) der Bundesingenieurkammer (BIngK) können In-

genieurkammern, Baukammern sowie gemeinsame Architekten- und Ingenieur-
kammern für deren Ingenieurmitglieder werden, soweit sie aufgrund eines Lan-
desgesetzes als Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet wurden.  

 
(2) Die Beitrittserklärung wird wirksam, wenn sie schriftlich erklärt und durch die 

Bundesingenieurkammer-Versammlung (BKV) angenommen wurde.  
 
(3) Die Mitgliedschaft in der BIngK endet durch Austritt oder Ausschluss.  
 
(4)  Der Austritt kann nur mit einer neunmonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines 

Kalenderjahres schriftlich erklärt werden.  
 
(5)  Eine Mitgliedskammer kann ausgeschlossen werden, wenn  
 

- sie den satzungsrechtlichen Zielen der BIngK vorsätzlich grob schadet oder 
- sie ihren Zahlungsverpflichtungen länger als ein Jahr nach Fälligkeit nicht 

nachgekommen ist.  
 
 Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss der BKV gemäss § 7 Abs. 11. Dem Aus-

schluss muss eine schriftliche Ankündigung des Präsidenten unter Vorgabe einer 
Frist von sechs Monaten für die Beseitigung des Ausschlussgrundes vorange-
gangen sein. Die vom Ausschlussverfahren betroffene Mitgliedskammer hat das 
Recht, von der BKV gehört zu werden. Die Zahlungsverpflichtung bis zum Datum 
des Ausschlusses bleibt bestehen.  

 
(6) Die Rechte aus der Mitgliedschaft ruhen, wenn die Mitgliedskammer länger als 

sechs Monate mit ihrer Beitragszahlung im Verzug ist. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Vorstand auf Antrag der Mitgliedskammer.  

 
(7) Eine Vermögensauseinandersetzung findet beim Ausscheiden einer Mitglieds-

kammer nicht statt. 
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§ 4 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
(1)  Die Mitgliedskammern sind berechtigt, in den Organen der BIngK nach Maßgabe 

dieser Satzung mitzuwirken. Sie verpflichten sich, die BIngK sowie in den Aus-
schüssen und Arbeitskreisen bei der Erfüllung ihrer, von der BKV zugewiesenen 
Aufgaben zu informieren und zu unterstützen.  

 
(2)  Die Mitgliedskammern verpflichten sich, die von der BKV beschlossenen Beiträ-

ge gemäss Beitragsordnung zu entrichten.  
 
(3)  Die Mitgliedskammern haben in Angelegenheiten, die im Aufgabenbereich der 

BIngK liegen, Anspruch auf Information.  
 
 

§ 5 
Finanzen 

 
(1)  Die Kosten der BIngK werden durch die Beiträge der Mitgliedskammern aufge-

bracht.  
 
(2)  Die Beiträge werden von der BKV festgesetzt. Näheres regelt die Beitragsord-

nung.  
 
(3)  Die BIngK stellt für jedes Geschäftsjahr einen Haushaltsplan und einen Jahres-

abschluss auf. Die Haushaltsführung muss den Grundsätzen der Sparsamkeit 
und Wirtschaftlichkeit entsprechen. Über den Haushalt beschließt die BKV. Nä-
heres regelt die Haushalts- und Kassenordnung. 

 
 

§ 6 
Organe der Bundesingenieurkammer 

 
 Organe der Bundesingenieurkammer (BIngK) sind 
 

- die Bundesingenieurkammer-Versammlung (BKV) (§ 7), 
- der Vorstand (§ 8), 

 
 

§ 7 
Bundesingenieurkammer-Versammlung (BKV) 

 
(1)  Die BKV ist das oberste Organ der BIngK. Sie wird von den Mitgliedskammern 

gebildet und vom Präsidenten geleitet.  
 
(2)  Die BKV gibt sich eine Geschäftsordnung und beschließt insbesondere über: 
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- das berufspolitische Jahresprogramm 
- die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes  
- die Wahl und Abberufung des Ausschusses für Haushalt- und Finanzen 
- die Wahl der Rechnungsprüfer und deren Stellvertreter 
- die Bildung von Ausschüssen  
- den Haushaltsplan 
- die Genehmigung des Jahresabschlusses 
- die Entlastung des Vorstandes 
- die Satzung 
- die Beitragsordnung 
- die Haushalts- und Kassenordnung 
- die Entschädigungsordnung 
- die Wahlordnung 
- die Geschäftsordnungen des Vorstandes, der Ausschüsse und der Arbeits-

kreise 
- die Aufnahme und den Ausschluss einer Mitgliedskammer 

 
(3)  Das Stimmrecht eines jeden Mitgliedes wird in der BKV von Delegierten der Mit-

gliedskammern ausgeübt, die jeweils eine Stimme haben. Die Präsidenten aller 
Mitgliedskammern sind Delegierte. Die übrigen Delegierten sind von den Mit-
gliedskammern zu benennen. Für alle Delegierten kann ein Stellvertreter be-
nannt werden. Näheres regelt die Geschäftsordnung. Ist nach dem jeweiligen 
Landesrecht der Mitgliedskammer nur der Präsident stimmberechtigt, so hat der 
Präsident so viele Stimmen, wie Delegierte seiner Kammer anwesend sind.  

 
(4)  Die Anzahl der Delegierten (Stimmen) der einzelnen Mitgliedskammern in der 

BKV ist abhängig von der Zahl ihrer Mitglieder am 31. Dezember des Vorjahres. 
Jede Kammer hat 1 Basisstimme. Sie hat weitere Stimmen entsprechend ihrer 
Mitgliederzahl: 

 
- über   500 Mitglieder 1 weitere Stimme, 
- über 3000 Mitglieder 2 weitere Stimmen, 
- über 6000 Mitglieder 3 weitere Stimmen, 
- über 9000 Mitglieder 4 weitere Stimmen, 
- je weitere 3000 Mitglieder eine zusätzliche Stimme. 

 
(5)  Eine Stimmrechtsübertragung auf einen anderen Delegierten ist nicht möglich. 
 
(6)  Mindestens einmal pro Jahr muss durch den Vorstand die BKV (Delegiertenver-

sammlung) einberufen werden.  
 
(7)  Die BKV muss einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieds-

kammern dieses verlangt.  
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(8)  Die Einberufung der BKV muss schriftlich durch den Vorstand unter Wahrung 
einer Frist von mindestens vier Wochen und unter Beifügung der Tagesordnung 
und der Beschlussvorlagen des Vorstands durch einfachen Brief erfolgen.  

 
(9)  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Beschlussanträge von Seiten der 

Mitgliedskammern sind spätestens 2 Wochen vor der Versammlung bei der Ge-
schäftsstelle einzureichen.  

 Nicht fristgerecht eingereichte Beschlussvorlagen und -anträge werden in der 
BKV nur dann behandelt, wenn sie mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
Stimmen in die Tagesordnung aufgenommen werden.  

 
(10) Die BKV ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde und mehr 

als die Hälfte der Mitgliederstimmen anwesend sind.  
 Sie ist unabhängig von den anwesenden Mitgliederstimmen beschlussfähig, 

wenn sie innerhalb von sechs Wochen erneut einberufen werden musste, weil 
die Beschlussfähigkeit in der vorangegangen Versammlung nicht erreicht wur-
de. 

 
(11)  Die BKV beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmen, soweit im 

Folgenden nichts anderes bestimmt ist.  
  
 Einer Zweidrittelmehrheit aller anwesenden Stimmen bedürfen Beschlüsse über  
 

- die Änderung der Satzung, 
- die Geschäftsordnung von BKV, Vorstand und Ausschüssen 
- die vorzeitige Abberufung von Mitgliedern des Vorstandes, 
- den Ausschluss einer Mitgliedskammer, 
- die Höhe der Beiträge. 

 
(12)  Das Protokoll der BKV ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu 

unterzeichnen. Das Protokoll ist nach der BKV den Mitgliedern mit allen Anla-
gen zu übersenden. Einsprüche gegen das Protokoll sind beim Versammlungs-
leiter geltend zu machen. Fristen sind in der Geschäftsordnung geregelt. 

 
 

§ 8 
Vorstand 

(1)  Der Vorstand im Sinne von § 26 BGB besteht aus 
 

- dem Präsidenten 
- zwei Vizepräsidenten 
- vier weiteren Vorstandsmitgliedern. 

 
Jedes Vorstandsmitglied muss einer Mitgliedskammer angehören. Der Präsi-
dent und zwei weitere Vorstandsmitglieder müssen Beratende Ingenieure oder 
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diesen gleichgestellte Pflichtmitglieder sein. Mindestens zwei Mitglieder des 
Vorstandes müssen freiwillige Mitglieder entsprechend den Bestimmungen der 
Ingenieurkammergesetze der Bundesländer sein. Der Präsident und die beiden 
Vizepräsidenten bilden das Präsidium. 

 
(2)  Aufgaben des Vorstandes: 
 

- Der Vorstand führt die Geschäfte der BIngK. Er gibt sich hierfür einen Ge-
schäftsverteilungsplan. 

- Der Vorstand sorgt für die Umsetzung der Beschlüsse der BKV.  
- Der Vorstand beschließt über die Tagesordnung der BKV.  
- Der Vorstand stellt den Vorschlag für den Haushaltsplan auf und leitet diesen 

nach Beratung im Ausschuss für Haushalt und Finanzen an die Mitglieder der 
BKV. 

- Der Vorstand verwaltet das Vermögen der BIngK. 
- Der Vorstand entscheidet über die Bestellung und Abberufung der Geschäfts-

führung der BIngK und der DIB-Chefredaktion.  
 
(3)  Die Mitglieder des Vorstandes werden gemäß Wahlordnung von der BKV in 

geheimer Wahl für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Die Amtszeit endet 
mit dem Tag, an dem ein neuer Vorstand gewählt ist.  

 
(4)  Im Rahmen von Neuwahlen ist die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder mög-

lich. Die Wiederwahl des Präsidenten ist nur zweimal möglich. Er soll zum Zeit-
punkt der Wiederwahl das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

 
(5)  Der Präsident vertritt die BIngK gerichtlich und außergerichtlich. Bei seiner Ver-

hinderung übernimmt einer der Vizepräsidenten seine Aufgaben und zwar in 
der Reihenfolge, in der dies vom Vorstand festgelegt worden ist.  
Bei Verhinderung, sowohl des Präsidenten als auch der Vizepräsidenten, wird 
die Bundesingenieurkammer durch ein vom Vorstand bestimmtes Vorstands-
mitglied vertreten. 

 
(6)  Der Vorstand wird vom Präsidenten einberufen. Er leitet die Vorstandssitzung. 

Der Präsident oder sein Vertreter muss den Vorstand einberufen, wenn zwei 
Vorstandsmitglieder die Einberufung einer Vorstandssitzung mit Bekanntgabe 
der zu behandelnden Tagesordnungspunkte schriftlich fordern.  

 
(7)  Über die Sitzung des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen, das vom Sitzungs-

leiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Das Protokoll ist den Mit-
gliedskammern zuzusenden.  

 
(8)  Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit der anwesenden Vorstandsmit-

glieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten. Der 
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Vorstand ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens vier Mitgliedern. 
Abstimmungen auf schriftlichem Wege sind möglich.  

 
(9)  Der Vorstand ist berechtigt, Arbeitskreise (AK) einzurichten. Jedes Mitglied ei-

nes AK soll einer Mitgliedskammer angehören.  
 
(10)  Rechtshandlungen des Vorstandes, die die BIngK mit einem Betrag von mehr 

als Euro 10.000 über den Haushalt hinaus verpflichten, bedürfen der vorherigen 
Zustimmung durch die BKV. 

 
(11)  Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so ist bei der nächsten BKV 

eine Nachwahl durchzuführen. Für den Nachgewählten gilt die Amtszeit des 
Vorstandes. 

 
 

§ 9 
Ausschüsse und Arbeitskreise 

 
(1)  Die Ausschüsse und Arbeitskreise bearbeiten die ihnen von der BKV oder dem 

Vorstand übertragenen Aufgaben. Sie unterstehen dem Vorstand. Einzelheiten 
ihrer Tätigkeit regelt die Geschäftsordnung. 

 
(2)  Für folgende Aufgabengebiete können ständige Ausschüsse eingerichtet wer-

den: 
 

1. Haushalt und Finanzen, 
2. Berufsrecht, 
3. Sachverständigenwesen, 
4. Landesbauordnung, 
5. Wettbewerbswesen und andere. 

 
 Für besondere Aufgaben können Arbeitskreise gebildet werden. 
 
(3)  Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen besteht aus 4 Mitgliedern: dem Vor-

sitzenden und 3 Beisitzern. Sie werden von der BKV gewählt, gehören nicht 
dem Vorstand an und müssen Mitglieder in einer Mitgliedskammer sein. Dieser 
Ausschuss berät BKV und Vorstand in Haushalts- und Finanzfragen. Er trägt 
der BKV den Haushalt vor. Näheres regelt die Haushalt- und Kassenordnung. 

 
(4)  Die BIngK unterhält einen Beirat für Erd- und Grundbau, dessen Mitglieder von 

der BKV im Einvernehmen mit den dafür zuständigen Stellen auf Bundes- und 
Landesebene bestellt werden. Er beurteilt die Qualifikation von Antrag stellen-
den Ingenieuren für die von der BIngK zu führende Liste der „Anerkannten 
Sachverständigen für Erd- und Grundbau“. Die Arbeit regelt eine Geschäftsord-
nung.  
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(5)  Die Amtszeit der Ausschüsse und Arbeitskreise beträgt 4 Jahre, sofern von der 
BKV keine andere Amtszeit beschlossen wird.  

 
 

§ 10 
Rechnungsprüfung 

 
(1)  Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer der Amtszeit des Vorstandes 

zwei Rechnungsprüfer und deren Stellvertreter. Diese dürfen dem Vorstand 
nicht angehören. Wiederwahl ist zulässig.  

 
(2)  Ihre Aufgaben sind: 
 

- zu prüfen, ob die Kasse ordnungsgemäß und sorgfältig geführt ist, 
- zu überprüfen, ob die Mittel sachgerecht und entsprechend dem Haus-

haltsplan unter Beachtung wirtschaftlicher Haushaltsführung eingesetzt 
wurden, 

- der Mitgliederversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung Bericht zu er-
statten. 

 
 

§ 11 
Geschäftsstelle 

 
Die Bundesingenieurkammer unterhält in Berlin die Bundesgeschäftsstelle. Sie un-
tersteht der Aufsicht des Vorstandes und der Weisung des Präsidenten. Sie wird von 
einem Geschäftsführer geleitet, der vom Vorstand bestellt ist.  
 
 

§ 12 
Bekanntmachungen der BIngK 

 
(1)  Die BIngK gibt ein offizielles Publikationsorgan heraus, das „Deutsche Ingeni-

eurblatt“.  
 
(2)  Das „Deutsche Ingenieurblatt“ wird von den Mitgliedskammern für deren Mit-

glieder bezogen.  
 
(3)  Der Bezug des „Deutschen Ingenieurblattes“ ist im Beitrag eingeschlossen.  
 

 
§ 13 

Auflösung der Bundesingenieurkammer 
 
(1)  Die Auflösung der BIngK kann nur von einer außerordentlichen BKV beschlos-

sen werden, die zu diesem Zweck einberufen wird. In der Einladung zur außer-
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ordentlichen Mitgliederversammlung ist besonders auf die beabsichtigte Auflö-
sung hinzuweisen.  

 
(2)  Die BIngK kann bei der ersten Abstimmung durch die außerordentliche Mitglie-

derversammlung mit Dreiviertelmehrheit der möglichen Stimmen aufgelöst wer-
den.  

 
(3)  Bei einer zweiten Abstimmung innerhalb eines Jahres genügt zur Auflösung 

eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen wer-
den als nicht abgegeben gewertet. 

 
(4) Im Auflösungsbeschluss ist über die Verwendung des Vermögens das Nähere 

zu bestimmen. 
 
(5)  Der Vorstand hat nach erfolgtem Beschluss über die Auflösung einen Liquidator 

zu bestellen und die Löschung des Vereins beim zuständigen Amtsgericht zu 
beantragen.  

 
 

§ 14 
Weibliche Personenbezeichnungen 

Wo immer in dieser Satzung - bei Berufsbezeichnungen oder anderen Personenbe-
zeichnungen - die männliche Form benutzt wird, gelten die dort genannten Bestim-
mungen auch für weibliche Personen.  
 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

Diese Satzung ersetzt die auf der 28. BKV am 31.03.2001 beschlossene Fassung 
und tritt durch Beschluss der 37. BKV vom 28.10.2005 mit Eintragung in das Vereins-
register in Kraft. 
 
 
Mainz, den 28.10.2005 
 
 
 
         Protokollführer: 
 
 
Dr.-Ing. Karl Heinrich Schwinn     Dr. Gisela Krug 
 - Präsident -           - Referentin der Geschäftsführung - 
 
 


